
STADT LAHR

Bebauungsplan HtXENf'IATT* 1 e Änderung und Ergänzung 

Stadtteil Heichenbac-h

Begründung

1 ) Planbereioh (siehe tibersichtsplan) s
Das Plangehist liegt südlich der Reichenbacher Hauptstraße (B 415) 
und umfaßt ganz oder teilweise die Grundstücke F1st.Nr, 401s 402s 
402/1 9 402/2, 404„ 405/1 , 4Ü69 408/1 , 41 0/1 , 474 und 475 im Ori settsr*

2) Ziels
Zur Auslagerung air r-..1 Ifisr Geuarbö- und Handiuerkshetriebe aus dem 
Ortskern des Stadfctöiles iUsiuhanbach udrd es erforderlich, das 
Gewerbegebiet des Bebauungsplanes HEXENFlATT nach Südosten gering“ 
fügig 2u erweitern,* Bei. dsn in Rede stehenden Betrieben nandolt 
es sich um solche, die sich in einer beengten hzuu die benach
barte Wohnbebauung störendsn Situation befinden und die vor allem 
ihren Standort im Stadtteil. Reichenbacb beibehalten wallen*
Mit dem Bebauungsplan soll deshalD in diesem Bereich die Zulässig
keit von Einkaufszentren, Einzelhandeisbetrieben und sonstigen 
Handaisbetrieben mit einer Uerkaufsflache ^her 4oo rn^ ausge
schlossen werdene ln besonders begründeten Fällen sollen Ausnahmen 
zugelassen werden könnsna
In Übereinstimmung mit dem Fläohennutzungsplan wird ein Gewerbe
gebiet festgesetzt*
Zum Schutz gegenüber der Wohnbebauung im nordöstlich anschließenden 
Bereich wird das Gewerhegebiet nördlich dar Erschließungsstraße 
auf die Zulässigkeit, von Betrieben beschränkt, die das Wohnen 
nicht wesentlich stören®
Außerdem werden für das gesamte Gewarbegebiet, Wohnungen für Auf
sicht s--- und BereuU.Schaftspersonen sowie für Batriebsinhaber im 
Erdgeschoß nie h t z u g e1a s se n *
Im übrigen wird mit disser Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes 
einer wesentlichen Zielsetzung entsprochens Die Verbreiterung des Bau
streifens südöstlich Her Ersoh 1 ie 13ungsstraße ermöglicht gegenüber 
den bisherigen Festsetzungen günstigere Grundstückszuschnitte bzw® 
größere Bautiefgn0

3) Vgrkehrserschließünq g
Die im rechtskräftigen Bebauungsplan HEXENI^ATT festgesetzte Er- 
schließungsstraße wird geringfügig nach Südosten verlegt, damit 
der vorhandene Entwässerungsgraben in seiner heutigen Lage erhalten 
werden kann®

4) Var- und Entsorgungg
Der Änderungsbereich wird durch die vorhandenen bzw» zu ergänzenden 
Ver- und fl'ntsorgungseinrichtungen bedient® Im südöstlichen Teil des 
Gewerbegebiates wird sin Leitungerecht festgesetzt, das den Ab
wasserkanal Schuttertal / Lahr auf nahmen wird®
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Im Zusammenhang mit dem Bau der 20 Schuttertalstraße wird eine 
Neuordnung der Grundstücke, die das Plangebiet im Talgrund 
tangieren, erforderlich werden. Aus diesem Grund kann für den 
Geltungsbereich dieser Planänderung und -ergänzung auf die 
Festsetzung von Fahrrechten oder Feldwegen für die Erschließung 
der anschließenden landwirtschaftlichen Flächen verzichtet 
werden.

Durch die Planänderung und -ergänzung entstehen der Stadt keine 
zusätzlichen Kosten.

Lahr, den 28.5.1984


